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Die nun als Buch vorliegende Dissertation
Marc von Miquels widmet sich einem Ge-
genstand, der in den letzten Jahren ein gro-
ßes Interesse der zeithistorischen, politik- und
rechtswissenschaftlichen Forschung hervor-
gerufen hat: dem Umgang der bundesrepubli-
kanischen Justiz mit NS-Verbrechen. Im Ge-
folge wichtiger Publikationen zum Thema,
die sich eher mit der Rechtsprechung und ih-
ren politisch-historischen Bedingungen1 oder
mit der deutsch-deutschen Konfrontation als
wichtiger Rahmenbedingung der justiziellen
Aufarbeitung von NS-Verbrechen befassen2,
legt von Miquel den Akzent auf die indi-
viduellen Akteure jener Aufarbeitung bzw.
Nichtaufarbeitung. So stehen im Zentrum der
Arbeit die Juristen, die im Justizdienst, in
der Ministerialbürokratie oder als „Rechts-
experten“ in der Politik tätig waren (wobei
der Umfang der Kontinuitäten vom „Dritten
Reich“ zur Bundesrepublik in den drei Berei-
chen noch systematischer analysiert werden
könnte). Deutlicher als zuvor werden auch
die komplexen Interaktionen zwischen Juris-
ten und Nichtjuristen hervorgehoben.

Den Umgang der Justiz mit NS-Verbrechen
sieht von Miquel als wichtigen Bestandteil
einer fortdauernden „Vergangenheitspolitik“.
Er definiert diese breiter als Norbert Frei3,
nämlich als „das politische Handeln gegen-
über den Tätern“ (S. 11). Drei Aspekte hät-
ten auf die Vergangenheitspolitik besonders
eingewirkt: die „Erfahrung der nationalso-
zialistischen Volksgemeinschaft, [...] der Pro-
zess der Westintegration und [...] die deut-
sche Staatlichkeit und der Antikommunis-
mus“ (S. 13).

Im ersten Teil („In eigener Sache: Jus-
tiz und NS-Vergangenheit 1957-1965“) unter-
sucht von Miquel die gescheiterten Versuche,
eine zumindest begrenzte berufliche „Säube-
rung“ der zum Teil „renazifizierten“ Justiz
zu betreiben. Zunächst befasst er sich mit
der „Blutrichter“-Kampagne der DDR und ih-

rer „Resonanz in der Bundesrepublik“. Hier
werden Organisation, Arbeitsweise und Pro-
pagandaintentionen des 1954 eingerichteten
und für die Westarbeit zuständigen „Aus-
schusses für Deutsche Einheit“ um Albert
Norden erläutert. Ziel der Aktion war es, die
Bundesrepublik vor allem im westlichen Aus-
land zu diskreditieren. Obwohl oft gründlich
(mit Todesurteilen aus der NS-Zeit) belegt,
wurden die aus der DDR stammenden Vor-
würfe von Justiz, Ministerialbürokratie und
Politik in der Regel als Propaganda zurück-
gewiesen. Nachdem die Aktion in Großbri-
tannien eine gewisse Resonanz fand, griff
aber auch die westdeutsche Presse das Thema
auf, wobei viele liberal-demokratische Jour-
nalisten die massive „nicht-öffentliche Mei-
nung“ zu bekämpfen suchten, die damals
eher nach einem Schlussstrich unter die NS-
Vergangenheit strebte.

Von Miquel zeigt auch, dass die ostdeut-
schen Vorwürfe besonders für die Bundes-
justiz zutrafen (allen voran für Bundesge-
richtshof und Bundesjustizministerium). Er
liefert eine instruktive Entstehungsgeschich-
te des „großzügigen“ Paragraphen 116 des
Richtergesetzes von 1961, der allen individu-
ellen Skandalen zum Trotz den Status quo an-
te nicht in Frage stellte. Ab 1963 schien die öf-
fentliche Auseinandersetzung um die belaste-
ten Richter und Staatsanwälte zunächst nach-
zulassen, bevor sie 1968 zum Teil wieder auf-
kam. Erst in den 1980er-Jahren konnte in der
Justiz aufgrund des Generationswechsels eine
kritischere Haltung zur eigenen Vergangen-
heit und ihrer Nicht-Bewältigung entstehen.

Im zweiten Teil („Im Schatten der Volksge-
meinschaft: Politik und NS-Verbrechen“) geht
es von Miquel vorrangig um die Rechtspoli-
tik. Hier setzt er sich mit zwei Themen ausein-
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ander, die in der Literatur schon ausgiebig be-
handelt worden sind: mit der Gründung der
„Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltun-
gen zur Aufklärung von NS-Verbrechen“ und
den vier Verjährungsdebatten. Von Miquels
Perspektive ist insofern neu, als er zeigen
kann, dass sich die gegenläufigen rechtspo-
litischen Tendenzen (Ahnden versus Amnes-
tieren) gewissermaßen funktional ergänzten.
Die kleinen Pressure-Groups von Amnestie-
Spezialisten konnten dank guter Kontakte in
der Ministerialbürokratie und in der Politik
etwa den Boden für die rückwirkende Ver-
jährung der Beihilfe zum Mord „mit niedri-
gen Beweggründen“ (1968) schon drei Jah-
re zuvor bereiten. Außerhalb dieser Gruppen
reichten die langen „Schatten“ der „Volksge-
meinschaft“ von den lokalen Eliten bis hin zu
den Staatsanwälten der Zentralen Stelle oder
den Politikern der SPD.

Von Miquels allgemeine Aussagen erschei-
nen allerdings nicht unproblematisch. Wie er
selbst verdeutlicht, spielten studentische und
berufliche Solidaritäten aus der NS-Zeit ei-
ne wichtige Rolle. Hinter der „Volksgemein-
schaft“ standen aber die auf Reproduktion
und relative Autonomie angewiesenen sozia-
len Felder, insbesondere das juristische und
das bürokratische Feld. Und anscheinend ha-
ben der Nationalsozialismus und dann die
Bundesrepublik – anders als die DDR – die
Struktur jener Felder nicht grundsätzlich ge-
ändert. In dieser Perspektive wäre unter an-
derem zu klären, ob die „geerbten“ Soli-
daritäten genauso „horizontal“ (mit „Kolle-
gen“) wie „vertikal“ (mit Vorgesetzten bzw.
Untergebenen) funktioniert haben – was der
„verschmelzende“ Begriff der „Volksgemein-
schaft“ vorauszusetzen scheint.4 Die Beant-
wortung dieser Frage könnte auch dazu bei-
tragen, die paradoxe Position weniger Juris-
ten wie Fritz Bauer zu erklären, die dem da-
maligen Meinungsklima widersprachen. (Auf
ihre Verfolgung während des Nationalsozia-
lismus hinzuweisen ist soziologisch unbefrie-
digend, da sich auch Verfolgte konform ver-
halten können.)

Die umgekehrte Tendenz („Ahnden“) ver-
folgten diejenigen Juristen und Politiker, die
sich um das internationale Ansehen der Bun-
desrepublik Sorgen machten. Meist eher aus
pragmatischen als aus moralischen Grün-

den wollten sie die zunehmenden Protes-
te im In- und Ausland dämpfen (etwa im
Vorfeld der Verjährungsdebatte 1964/65). Als
Ergebnis der überzeugenden Argumentati-
on von Miquels hätte der Titel des Buchs
durchaus „Amnestieren und Ahnden“ lau-
ten können. Denn es geht in dieser Arbeit
um „Aushandlungsprozesse [...], in denen [...]
neue Grenzziehungen zwischen Strafverfol-
gung und Straffreiheit vorgenommen wur-
den“ (S. 18). Dabei zeigt von Miquel, wie
sich die „Vergangenheitspolitik“ der 1950er-
Jahre (hier im engeren Sinne Norbert Freis
verstanden) im folgenden Jahrzehnt verän-
dert hat: Das Streben nach Amnestie und In-
tegration der belasteten Deutschen ließ nicht
nach, doch gleichzeitig wurde die Abgren-
zung von der NS-Ideologie um eine begrenz-
te Ahndung der schwersten NS-Verbrechen
ergänzt. Die Widersprüche zwischen rechts-
staatlicher Ordnung und personeller Konti-
nuität im Staatsdienst wurden indes nicht ge-
löst.

Insgesamt und trotz einiger Vorbehalte so-
ziologischer Art ist von Miquels Buch ein
interessanter Versuch, die Widersprüche der
„Vergangenheitspolitik“ in den 1960er-Jahren
zu thematisieren.
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